
 
 

 
Information nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

(Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person) 
 

1. Bezeichnung der Datenverarbeitung 
 

Beratung und Unterstützung  
Führen von Beistandschaften 
Führen des Personensorgeregisters 
Beurkundungen 

 
Art. 13 Abs. 1 DSGVO: 

 

2. Verantwortlich 
 

Der Bürgermeister der Stadt Mettmann,  
Herr Bär, Neanderstraße 85, 40822 Mettmann. 
 

Leiter Jugendamt 
Stephan Paas, Tel.: 02104/980-420    
Email: stephan.paas@mettmann.de 
 3. Ggf. Vertretung 

 
Tel.:                    Email: 

4. Datenschutzbeauftragter  
 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Kreisstadt Mettmann 
 
Herr Dr. Bley 
Tel.: 02104/980-108                 
E-Mail: datenschutz@mettmann.de 
 
 5. Zweck/e der Datenverarbeitung 

 
Die Sozialdaten werden erhoben, um 

- Bei Ihnen als Antragsteller/in, um den Antrag bearbeiten 
zu können 

- Bei Ihnen als Dritten, um die Vaterschaft rechtlich 
feststellen zu können bzw. Unterhaltsanspruch des 
Kindes geltend zu machen 

- Bei den Beteiligten einer Beurkundung 

6. Rechtsgrundlage 
 

Art. 6 Abs. 1 lit. c), Abs. 3 DSGVO i.V.m. §§ 18 Abs. 1 und 2, 62 
Abs. 2 SGB VIII im Rahmen der Beratung und Unterstützung und 
i.V.m. §§ 1712 bis 1717 BGB, § 68 Abs. 1 und 2 SGB VIII  

7. Ggf. Empfänger / Kategorien von 
Empfängern der Daten 
 

- Ggfs. das Geburtsstandesamt des Kindes zur Eintragung 
im Geburtenbuch wegen Feststellung der Vaterschaft 

- Soweit einschlägig und erforderlich als 
Sozialversicherungsträger, Jobcenter, Arbeitgeber bei 
gesetzlicher Unterhaltspflicht 

- Gerichte, wenn erforderlich, zur gerichtlichen 
Geltendmachung von Ansprüchen des Kindes 

- Den Elternteil, der die Beratung/Unterstützung bzw. die 
Beistandschaft beantragt hat, als gesetzlicher Vertreter 
des Kindes 

- Stadtkasse zur Weiterleitung der Mündelgelder 
- UVG-Stelle/Landesamt für Finanzen bei übergegangenen 

Ansprüchen 
- Anwälte (gegenseitges Auskunftsrecht) 
- Geburtsjugendamt 

8. Ggf. beabsichtigte Übermittlung in  
   nebenstehendes Drittland  
   außerhalb der EU 

Bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen außerhalb der 
EU 
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Art. 13 Abs. 2 DSGVO: 

 

 

09. Dauer der Speicherung: 10 Jahre nach Erhebung; die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
Ablauf des Jahres, in dem der Vorgang beendet wurde; 
Urkunden werden im Dauerarchiv aufbewahrt 

10. Rechte der Betroffenen 
 

Betroffene Personen haben insbes. folgende Rechte, wenn die 
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

• Art.15: Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 
personenbezogenen Daten 

• Art.16: Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

• Art.17: Recht auf Löschung (Vergessenwerden) 

• Art.18: Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 

• Art.20: Recht auf Datenübertragbarkeit 

• Art.21: Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 

• Art.77: Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit (LDI) NRW, Kavalleriestr. 2-4 40213 
Düsseldorf 
Telefon 0211 / 38424-0 Fax 0211 / 38424-10 
Email poststelle@ldi.nrw.de Internet www.ldi.nrw.de 

 
11. Die Bereitstellung der  
   personenbezogenen Daten ist 
   hier vorgeschrieben durch: 

Gesetz 
 

12. Die Bereitstellung der  
   personenbezogenen Daten ist  
   hier für einen 
Vertragsabschluss 
   erforderlich: 

Nein 

13. Es besteht hier eine (rechtliche) 
   Pflicht zur Bereitstellung der  
   personenbezogen Daten: 

Ja 
 

14. Die Nichtbereitstellung der  
   Daten hätte nebenstehende  
   mögliche Folgen: 

Keine Bereitstellungspflicht, aber nachteilige Rechtsposition 
(Begehren kann nicht erfüllt werden, gerichtliche 
Geltendmachung) 

 
Art. 13 Abs. 3 DSGVO: 

(nur auszufüllen, sofern hier relevant) 

 

15. Es ist beabsichtigt, die Daten  
   für nebenstehenden anderen 
   Zweck als unter Ziff. 5 genannt  
   weiterzuverarbeiten: 

Nein 
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